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 FV V 11/TK/02/Mag.RT/Wo 02.04.2002 
 
 
.RQVXOWDWLRQ�GHU�575�*PE+�]X�.XQGHQEHVFKZHUGHQ�LP�=XVDPPHQKDQJ�PLW�
0HKUZHUWGLHQVWHQ�±�6WHOOXQJQDKPH�GHV�)DFKYHUEDQGHV�
 
 
Der Fachverband der Telekommunikations- und Rundfunkunternehmungen erlaubt sich zum 
Konsultationspapier der RTR GmbH zu Kundenbeschwerden im Zusammenhang mit 
Mehrwertdiensten folgende Stellungnahme abzugeben. Die Stellungnahme orientiert sich in 
ihrer Gliederung an den Fragestellungen des Konsultationspapiers vom 1.3.2002 und ergeht 
auch per e-mail an schlichtungsstelle@rtr.at. 
�)UDJH� ��� :HU� VROO� GLHVH� ,QIRUPDWLRQHQ� �JHPHLQW� VLQG�� ,QIRUPDWLRQHQ� �EHU�0|JOLFKNHLWHQ� XQG� 6LQQ� YRQ� 7DULI]RQHQVSHUUHQ�� ([LVWHQ]� XQG� )XQNWLRQVZHLVH� YRQ�
'LDOHU�3URJUDPPHQ� VRZLH� QHXH� (QWZLFNOXQJHQ� LP� 0HKUZHUWGLHQVWHEHUHLFK��JHZlKUOHLVWHQ� �]�%�� 7HLOQHKPHUQHW]EHWUHLEHU�� 'LHQVWHDQELHWHU�� 'LHQVWHQHW]EHWUHLEHU�
HWF��"�
 
Grundsätzlich sollten diejenigen Unternehmen die Informationen bereitstellen, bei denen 
diese tatsächlich vorliegen. Im Regelfall wird daher der Diensteanbieter dem Endkunden 
Informationen über die Existenz und die Funktionsweise seiner am Markt angebotenen 
Dienste anbieten.  Dafür spricht auch die Tatsache, dass der Mehrwertdienstevertrag 
zwischen dem Anrufer und dem Diensteanbieter zustande kommt. 
 
Dienstenetzbetreiber sind nur sekundär für die Bereitstellung allgemeiner Informationen 
heranzuziehen. Eine darüber hinaus gehende Informationspflicht für den 
Dienstenetzbetreiber ist mangels Verfügbarkeit von Daten nicht möglich.  
 
Informationen für Endkunden über Mehrwertdienste sollten darüber hinaus auch von 
Institutionen, wie der RTR GmbH oder Verbraucherorganisationen bereitgestellt werden. 
Dies erfolgt ja bereits derzeit in Form der Veröffentlichung des jährlichen Berichtes der 
Schlichtungsstelle der RTR GmbH. 
 



)UDJH� ��� :LH� XQG� LQ� ZHOFKHQ� SHULRGLVFKHQ� $EVWlQGHQ� VROO� GLH� ,QIRUPDWLRQ�JHZlKUOHLVWHW�ZHUGHQ��]�%��GXUFK�$XIGUXFNH�DXI�GHQ�5HFKQXQJHQ��)ROGHU�HWF��"�
 
Hier sind mehrere Varianten vorstellbar und eine „pauschale“ Feststellung erscheint kaum 
möglich. Es ist sicherlich notwendig danach zu differenzieren, um welche Information es sich 
handelt. Grundsätzlich könnte beim erstmaligen Gebrauch von Mehrwertdiensten eine 
Information erfolgen. Das gilt insbesondere bei automatisierten Programmen. Denkbar sind 
auch Aufdrucke auf Rechnungen. 
�)UDJH����:HUGHQ�7DULI]RQHQVSHUUHQ�LQ�DXVUHLFKHQGHP�0D�H�DQJHERWHQ"�
 
Die derzeit am Markt befindlichen und angebotenen Möglichkeiten der Tarifzonensperre 
erscheinen völlig ausreichend. 
�)UDJH����6ROOHQ�7DULI]RQHQVSHUUHQ�GXUFK�]XVlW]OLFKH�WHFKQLVFKH�0D�QDKPHQ�HUJlQ]W�
ZHUGHQ�� ]�%�� LQGHP� GHP� $QVFKOXVVLQKDEHU� GLH� 0|JOLFKNHLW� JHJHEHQ� ZLUG�� PLWWHOV�(LQJDEH� HLQHV� 3,1�&RGHV� WURW]� YRUKDQGHQHU� 7DULI]RQHQVSHUUH� 0HKUZHUWGLHQVWH� LQ�
$QVSUXFK�]X�QHKPHQ"�
 
Die Einrichtung zusätzlicher technischer Maßnahmen sollte der Entscheidung der 
Netzbetreiber vorbehalten bleiben. Diese technische Möglichkeiten werden derzeit bereits 
von einigen Telekommunikationsanbietern ihren Kunden angeboten. Es ergeben sich jedoch 
in diesen Fällen Haftungsfragen, da Teilnehmernetzbetreiber - im Fall einer unbefugten 
Nutzung des PIN-Codes - Missbräuche weder verhindern noch beweisen können. �
)UDJH����6ROOHQ�=HLWEHVFKUlQNXQJHQ�EHL�7HOHIRQDWHQ�]X�0HKUZHUWGLHQVWHQ�HLQJHI�KUW�ZHUGHQ��]�%��DXWRPDWLVLHUWHV�$XVO|VHQ�GHU�9HUELQGXQJ�QDFK����0LQXWHQ�"�
 
Die Einführung einer verpflichtenden Zeitbeschränkung ist aus unserer Sicht nicht sinnvoll, 
da dies nicht im Interesse der Benützer (Verbraucher und Unternehmer) sein kann. Eine 
solche Maßnahme käme einer Bevormundung der Kunden gleich und würde in Einzelfällen 
überdies zu ungewollten Ergebnisse führen (insbesondere  bei Service-Hotlines, die zur 
Unterstützung von Kunden eingerichtet wurden). Überdies ergeben sich auch 
Haftungsfragen bei einer vom Kunden nicht gewünschten Unterbrechung des Telefonats.  �
)UDJH� ��� *LEW� HV� DXVUHLFKHQG� VFKQHOOH�:DUQPHFKDQLVPHQ�� ZHQQ� GLH� 7HOHIRQNRVWHQ�XQJHZ|KQOLFK�VWDUN�DQVWHLJHQ"�
 
Die Möglichkeit, eine Warnung über ungewöhnlich stark ansteigende Telefonkosten zu 
erzeugen, dürfte technisch bestehen. Derartige Systeme sind aber in technischer Hinsicht 
relativ komplex. Die Integration in bestehende Kundenverwaltungssysteme erfordert 
überdies einen enormen technischen Aufwand, der vor allem für kleinere Netzbetreiber zu 
teuer und daher wirtschaftlich nicht vertretbar erscheint. 
 
)UDJH� ��� 6ROO� GHQ� .XQGHQ� GLH� 0|JOLFKNHLW� HLQJHUlXPW� ZHUGHQ�� HLQ� /LPLW� I�U� GLH�YDULDEOHQ�(QWJHOWH�IHVW]XOHJHQ��GHVVHQ�hEHUVFKUHLWHQ�DXWRPDWLVFK�]X�HLQHU�6SHUUH�GHV�'LHQVWHV�I�KUW"�
 
Die Einführung eines Limits mit automatischer Sperre des Dienstes ist aus unserer Sicht 
aufgrund des technischen Aufwands vor allem im Billing nicht möglich und daher nicht 
sinnvoll. �
)UDJH����:HOFKH�QHW]VHLWLJHQ�3UlYHQWLRQVP|JOLFKNHLWHQ�N|QQHQ�JHVFKDIIHQ�ZHUGHQ"�
 
Die derzeit bereits angebotenen Tarifzonensperren erscheinen ausreichend. �



)UDJH� ��� ,QZLHZHLW� ZlUH� HV� Z�QVFKHQVZHUW�� GLH� LQ� GLHVHP� .DSLWHO� DQJHVSURFKHQHQ�WHFKQLVFKHQ� 0D�QDKPHQ� QLFKW� EOR�� DXI� .XQGHQZXQVFK� DQ]XELHWHQ� �Ä2SW�,Q³���VRQGHUQ� VWDQGDUGPl�LJ� YRU]XVHKHQ� �Ä2SW�2XW³�� ±� ]�%�� LQGHP� EHL� EHVWLPPWHQ�
3URGXNWJUXSSHQ� JUXQGVlW]OLFK� 7DULI]RQHQVSHUUHQ� HLQJHULFKWHW� ZHUGHQ�� VR� GDVV�0HKUZHUWGLHQVWH� XQG� WHXUH� $XVODQGVQXPPHUQ� QXU� QDFK� (LQJDEH� HLQHV� 3,1�&RGHV�
DQJHUXIHQ�ZHUGHQ�N|QQHQ"�
 
Im Hinblick auf die Entscheidungsfreiheit der Endkunden und das Leitbild des „Mündigen 
Konsumenten“ erscheint eine verpflichtende Auferlegung von derartigen Maßnahmen nicht 
notwendig. 
�)UDJH� ���� :LH� NDQQ� HLQ� .RGH[� I�U� GLH� (UEULQJXQJ� YRQ� 0HKUZHUWGLHQVWHQ� HWDEOLHUW�ZHUGHQ"� XQG� )UDJH� ���� ,Q�ZHOFKHP�)RUXP� �]�%��:LUWVFKDIWVNDPPHU�� $.�7.�� QHX� ]X�
VFKDIIHQGHV� )RUXP� HWF��� VROO� GHU� HQWVSUHFKHQGH� 0HLQXQJVELOGXQJVSUR]HVV�VWDWWILQGHQ"�
 
Der Fachverband spricht sich für die Implementierung eines Verhaltenskodex für die 
Erbringung von Mehrwertdiensten in Form einer freiwilliger Selbstregulierung aus. Die 
Streitschlichtung im Rahmen der Selbstregulierung würde auch zu einer Entlastung der 
Regulierungsbehörde führen. Im Rahmen des Fachverbandes der Telekommunikations- und 
Rundfunkunternehmungen wurde bereits ein Entwurf für einen Kodex für die Erbringung von 
Mehrwertdiensten ausgearbeitet, der - mit Änderungen und Aktualisierungen in Bezug auf 
die heute geltenden Rahmenbedingungen - als Grundlage für die weiteren Diskussionen 
dienen kann. 
 
Eine weiterführende Diskussion im Rahmen des Fachverbandes unter der Einbeziehung 
aller betroffener Unternehmensbereiche (vor allem der Diensteanbieter) erscheint notwendig. 
Dabei sollten alle involvierten Organisationen und Behörden (insbesondere die RTR GmbH) 
aktiv an der Ausgestaltung und Umsetzung des Kodex mitwirken, um eine ausreichende 
Akzeptanz der Selbstregulierung zu erreichen. 
  )UDJH� ���� :HOFKH� .ULWHULHQ� VROOHQ� ]XVlW]OLFK� LQ� GHQ� .DWDORJ� �ODXW� $QKDQJ� �� ]XU�
$XVVHQGXQJ��DXIJHQRPPHQ�ZHUGHQ��ZHOFKH�VROOHQ�HQWIDOOHQ�RGHU�PRGLIL]LHUW�ZHUGHQ"�
 
Wir verweisen in dieser Frage auf die Stellungnahmen der Netzbetreiber.  
�)UDJH�����:HOFKH�5HFKWVPHLQXQJ�KDEHQ�6LH�]X�GHQ�KLHU�HU|UWHUWHQ�5HFKWVIUDJHQ"�
 
Kein Angabe. �
)UDJH�����:HOFKHV�GLHVHU�6]HQDULHQ�LVW�DXV�,KUHU�6LFKW�LP�+LQEOLFN�DXI�GLH�,QWHUHVVHQ�DOOHU� %HWHLOLJWHQ� DP� ]ZHFNPl�LJVWHQ"� ±� *LEW� HV� DQGHUH� 6]HQDULHQ�� GLH� EHYRU]XJW�
ZHUGHQ� VROOWHQ"� XQG� )UDJH� ���� ,QZLHZHLW� N|QQHQ� YHUVFKLHGHQH� 6]HQDULHQ�QHEHQHLQDQGHU�H[LVWLHUHQ"�
 
Ausgehend von der bereits oben ausgeführten Überlegung, dass Diensteanbieter 
regelmäßig direkt für Endkunden tätig sind und den beteiligten Netzbetreibern der zwischen 
dem Endkunden und dem Diensteanbieter zustande kommende Mehrwertdienstevertrag 
unbekannt ist, erscheint das 3. Szenario unterstützenswert, in dem der Teilnehmer-
netzbetreiber dem Kunden die Rechnung betreffend die Mehrwertdienstleistungen im Namen 
des Diensteanbieters (oder des Dienstenetzbetreibers) stellt. Der Netzbetreiber handelt 
demnach bloß als Inkassant. Einsprüche werden vom Diensteanbieter (Dienstenetzbetreiber) 
behandelt. 
 
In einigen Fällen könnten auch die Szenarien 2 und 3 nebeneinander existieren. �



)UDJH� ���� :HOFKH� $QSDVVXQJHQ� ±� LQVEHVRQGHUH� LQ� GHQ� UHOHYDQWHQ� $*%�� LQ� GHQ�=XVDPPHQVFKDOWXQJVYHUHLQEDUXQJHQ� XQG� LP� +LQEOLFN� DXI� GDV� %LOOLQJ� ±� ZlUHQ�HUIRUGHUOLFK��XP�GDV�EHYRU]XJWH�6]HQDULR�]X�UHDOLVLHUHQ"�
 
Die Implementierung des Szenarios wirft eine Vielzahl von datenschutzrechtlichen und 
technischen Fragen auf.  �)UDJH� ���� :HOFKH� ,QVWUXPHQWH� HUVFKHLQHQ� JHHLJQHW�� XP� GDV� EHYRU]XJWH� 6]HQDULR�
UHFKWOLFK� XP]XVHW]HQ"� ,Q� ZHOFKHP� )RUXP� �]�%�� :LUWVFKDIWVNDPPHU�� $.�7.�� QHX� ]X�VFKDIIHQGHV� )RUXP� HWF��� VROO� GHU� HQWVSUHFKHQGH� 0HLQXQJVELOGXQJVSUR]HVV�
VWDWWILQGHQ"�
 
Die Umsetzung müsste in Abstimmung mit den betroffenen Netzbetreibern erfolgen, da eine 
Umstellung nur bei einer breiten Zustimmung der betroffenen Unternehmen auch erfolgreich 
abgewickelt werden kann.  
�)UDJH�����:HOFKH�]XVlW]OLFKHQ�3XQNWH�VROOHQ�LQ�GLHVHV�$EODXIVFKHPD��ODXW�$QKDQJ���
]XU� $XVVHQGXQJ�� DXIJHQRPPHQ� ZHUGHQ�� ZHOFKH� 3XQNWH� VROOHQ� HQWIDOOHQ� RGHU�PRGLIL]LHUW�ZHUGHQ"���
Keine Angabe. �
)UDJH� ����:LH� NDQQ� HLQ�0LQGHVWVWDQGDUG� HLQJHI�KUW�ZHUGHQ�� GHU� EHUHLWV� LP�5DKPHQ�HLQHV� (LQVSUXFKVYHUIDKUHQV� HLQH� DXVUHLFKHQGH� hEHUSU�IXQJ� GHV� 6DFKYHUKDOWHV�VLFKHUVWHOOW� XQG� DXFK� /|VXQJHQ� DX�HUKDOE� HLQHV� 6FKOLFKWXQJV�� RGHU�
*HULFKWVYHUIDKUHQV�HUP|JOLFKW"��
Keine Angabe. �)UDJH� ���� :LH� NDQQ� VLFKHUJHVWHOOW� ZHUGHQ�� GDVV� GHU� 'LHQVWHQHW]EHWUHLEHU� GHP�
7HLOQHKPHUQHW]EHWUHLEHU� JHJHQ�EHU� HQWZHGHU� DXVUHLFKHQGH� 8QWHUODJHQ� �EHU� GHQ�%HVFKZHUGHVDFKYHUKDOW��EHUPLWWHOW�RGHU�DQGHUQIDOOV�DXI�GLH�)RUGHUXQJ�YHU]LFKWHW"�
 
Keine Angabe. 
 
)UDJH� ���� 7HLOHQ� 6LH� GLHVH� 5HFKWVPHLQXQJ� �%HNDQQWJDEH� GHU� ,GHQWLWlW� GHU�'LHQVWHDQELHWHU�GXUFK�GLH�7HLOQHKPHUQHW]EHWUHLEHU�"�
 
Wir teilen grundsätzlich die dargelegte Rechtsmeinung. Die Bekanntgabe der Identität setzt 
jedoch den wechselseitigen Austausch der Diensteanbieter-Stammdaten zwischen den 
Netzbetreibern voraus, wobei die einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
eingehalten werden müssen. 
����
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Josef MOSER 
Geschäftsführer 

 


